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RS OGH 1992/9/29 4Ob541/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1992

Norm

NTG §9

Rechtssatz

Steht nicht fest, daß ein Entwurf bereits als endgültige Urkunde beabsichtigt war und durch ein vom Notar (oder

Rechtsanwalt) verschuldetes Formgebrechen unwirksam geblieben ist, hat der Urkundenverfasser Anspruch auf

(anteilmäßige) Entlohnung.
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